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Jihrliche

Wiederholungskurse der Infanterie.
(Eingesandt.)

Nach Annahme des neuen Gesetzes dringt
sich unwillkiirlich in erster Linie die Frage auf:
wie sollen die neuen Wiederholungskurse zum
Besten der Ausbildung von Fihrer und Truppe
ausgeniitzt werden?

Bevor wir auf diese Frage niher eintreten
kdnnen, liegt uns vor allem darap, uns klar zu
werden, was eigentlich mit den jahrlichen Wieder-
holungskursen erreicht werden soll, was gegen-
iiber dem heutigen System verbessert werden
muss. — Durch den jahrlichen Wiederholungs-
kurs soll erreicht werden, dass die Truppe im
Training bleibt, es muss angestrebt werden, dass
sie nicht in jedem Wiederholungskurs wieder
mit der Detailausbildung beginnen muss, sondern
dass aus den Wiederholungskursen einmal ,Fort-
bildungskurse“ werden. Die Fihrer sollen durch
jahrliche Uebung ,1’habitude du commande-
ment“ erhalten. Was aber die Hauptsache ist,
Fihrer und Truppe sollen sich ndher treten, sich
besser kennen und verstehen lernen. Der Soldat
goll lernen, dass der Fahrer trotz vorkommender
Fehler, die jetzt noch der mangelhaften Sicher-
heit im Dienstbetrieb zugeschrieben sind, seiner
Stelle gewachsen, dass er trotz scheinbarer Harte
in der Handhabung der Mannszucht doch eine
fihlende Brust fir die Mihsalen des gemeinen
Mannes hat und dieselben zu lindern trachtet
wo er kann; der Fiibrer dagegen wird den guten
Willen seiner Untergebenen, trotz der vielen

Schwéchen, herausfihlen — es wird das so
dringend notwendige gegenseitige Vertrauen von
Truppe und Fibrer sich weiter befestigen — es
wird sich die wahre Waffenkameradschaft heraus-
bilden. Dadurch wird die Mannszucht begrindet
und gefestigt.

Um dieses Ziel, die Festigung der Mannszucht,
zu errsichen, scheint es geboten, die Wiederhol-
ungskurse in moglichst kleinen Verbanden abzu-
halten. Dagegen tritt aber die natirliche Forde-
rung, den hohern Truppenkommandanten und
Fihrern der Heéreseinheiten auch Gelegenheit zu’
geben, sich mit den ihnen unterstellten Truppen
zu Gben. Wie man diesen gesetzlichen Forder-
ungen gerecht werden kann, ist eine Frage, die
aweifelsohne verschieden geldst werden kaunn;
jeder Fihrer wird die Sache vom Standpunkt
seines Kommandos aus beurteilen. — Nach Art.
141 der neuen Militarorganisation finden jedes
2. Jahr Uebungen der Stdbe statt. Es ist also
auch den hdhern Truppenfiihrern Gelegenheit ge-
boten sich militdrisch zu tben, auch wenn sie
keinen Dienst mit der Truppe zu tun haben; es
scheint aber anderseits wiinschenswert, dass diese
taktischen Uebungen der Stibe einen direkten
Einfluss auf die Ausbildung der Truppen aus-
iiben konnen. Icb stelle mir das etwa so vor:
Zu den taktischen Uebungen, die von den A.-K.-
Kommandanten geleitet werden, sind die Kom-
mandanten bis zum Regimentskommandanten ein-
zuberufen, zu den Uebungen, die durch die Di-
visionskommandanten geleitet werden, alle Stabs-
offiziere der Division (und Guiden-Komp.-Kdt.). In
diesen Kursen, auf die ich sonst nicht ndher ein-
treten will, sind an Hand der jiingsten Kriegs-
erfahrungen auch Ausbildungsfragen zu be-
sprechen.
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kommandant an einer durch den A.-K.-Komman-
dant geleiteten Uebung teilgenommen hat, findet
fir sein Regiment ein Regimentswiederholungs-
kurs statt; in dem Jahre, in dem der Bataillons-
kommandant direkt von massgebender Seite in
einem taktischen Kurse ausgebildet wurde, ist
der Wiederholungskurs bataillonsweise abzuhalten.
In den beiden andern Jahren finden die Wieder-
holungskurse im Divisions- und Armeekorpsver-
bande statt. Es ergibt sich also folgender Turnus:

1. Jabr: taktische Uebg. d. Stdbe d. 4. Div.-
Kdt. geleitet — Bataillons-W.-K.

2. , Wiederholungskurs im Divisionsver-
bande.

3. , taktische Uebg. d. Stibe d. d. A.-K.-

Kdt. geleitet — Regiments-W.-K.
Wiederholungskurs im Armeekorpsver=
bande.

Bevor nun auf die Ausniitzung der Zeit in
Jjedem dieser Wiederholungskurse eingetreten wer-
den kanon, ist die daberbaupt zur Verfigung
stehende Zeit etwas niher zu betrachten. Nach
Gesetz betrigt die Dauer des Wiederholungs-
kurses 11 Tage, dazu dirfen nach Art. 115 fiir
Organisation und Entlassung in der Regel picht
mehr als 2 Tage dazu gerechnet werden. Diese
beiden Tage konnen also fiir die Instruktion
nicht in Anrechnung gebracht werden, ferner
muss von den 1l Tagen mindestens ein Sonntag
in Abzug gebracht werden. Nun schreibt die
Friedens-Mobilmachungs -Vorschrift im Art. 29
vor, dass Infanteriebataillone am Morgen des
Tages nach dem Einrdicken marschbereit sein
sollen. Durch Marsch oder Eisenbahntransport
und Einrichten in den sogenaonten Vorkurskan-
tonnementen geht infolge dessen ein weiterer
Tag fir die Ausbildung verloren. Ich war ge-
wiss mit einer der Ersten, die sich dariber ge-
freut haben, dass die Vorschriften fir die Friedens-
mobilmachung mdglichst an die Kriegsmobil-
machung angepasst worden sind. Bei der Ver-
kirzung der Wiederholungskurse auf 11 resp. 10
Tage scheint es mir aber doch fraglich, ob da
noch ein Tag geopfert werden soll, ob es nicht
vorteilbafter ware, wieder zu dem friihern System
zuriickzukehren, bei dem diejenigen Leute, die
sich krank melden wollen, schon am Vortage
einzuriicken haben und untersucht werden, damit
die Organisation der Kompagnien dann am Ein-
rickungstage ohne Verzdgerung durchgefihrt
werden kann. Der geringe Umtausch von Effekten
nimmt npicht sehr viel Zeit in Anspruch und
wird infolge des jahrlich wiederkehrenden
Dienstes immer geringer werden, da die Einheits-
kommandanten eben am Entlassungstage die In-
spektionen mit mehr Interesse durchfihren wer-
den als bis jetzt. Die Uebungen, die wdbrend
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In dem Jahre nun, in welchem der Regiménts--

der langen. Wartepausen wihrend der jetzigen
Mobilmachung angestellt werden, taugen, wie
ich an verschiedenen Orten festzustellen:Gelegen-
heit hatte, nicht viel, sei es, dass die drtlichen
Verhéltnisse dberhaupt nicht erlauben etwas Ver-
ninftiges zu iben, sei es, dass man vor dem
zahlreich zuschauenden Publikum nicht mit der
ndtigen Strenge hinter die Arbeit will, oder dass
man glanbt, mit unfertig organisierten Ziigen
oder Kompagnien sei es nicht der Mihe wert
die Ausbildung zu beginnen. Es kdnnte vielleicht
in der Weise ein Mittelweg gefunden werden,
dass zu den Wiederholungskursen im Divisions-
und Armeekorpsverbande in kriegsgemasser Weise
eingeriickt werden muss und kriegsgemiss mobili-
siert wird, wahrend bei den Regiments- und Ba-
taillonskursen die Mobilmachungsyeschafte so er-
ledigt werden, dass am Morgen nach dem Ein-
riickungstage mit der Ausbildungsarbeit begonnen
werden kann.

Vorerst ddrfen wir aber nur mit 9 Arbeits-
tagen rechnen, der letzte derselben muss das
Bataillon am Abend schon wieder auf dem Mo-
bilmachungsplatze sehen; also 8!/z Tage. Wie
sind dieselben nun auszuniilzen?

1. Bataillons-Wiederholungskurs.

Das Organisationsgesetz schreibt im Art. 124
vor, dass die Subalternoffiziere, Unteroffiziere,
Gefreiten und Soldaten der mit dem Gewehr aus-
geriisteten Truppen verpflichtet sind, jihrlich an
vorschriftsgeméss abzuhaltenden Schiessibungen
in Schiessvereinen teilzunehmen. Darans muss
gefolgert werden, dass in den Wiederholungs-
kursen keine RKinzelschiessibungen mehr abge-
balten werden sollen. Ich glaube nun aber, dass
es nichts schaden wiirde wenigstens in den Ba-
taillons - Wiederholungskursen 1—2 Uebungen zu
schiessen. Es scheint mir das deshalb wiinschens-
wert, damit der Mannschaft immer wieder vor
Augen gefahrt werden kann, dass das Schiessen
eben der wichtigste Ausbildungszweig des Mili-
tardienstes ist und dass die militirischen Vor-
gesetzten den regsten Anteil an den Schiessleist~
ungen des Einzelnen nehmen. Es soll kein Be-
dingungsschiessen sein, sondern gewissermassen
ein Priifungsschiessen, bei dem festgestellt wird,
wer seine Fahigkeiten erhalten, wer sic verloren
hat. Ich glaube, Uebupgen wie diese wiirden
den Zweck erfiillen:

1. Uebung 6 Schiisse 400 m Scheibe B Anschlag
beliebig.
2. » 6 » 3800, , C liegend.
Eine gewisse Anzahl Patronen miisste zur Ver-
fiigung stehen um schlechte Schiitzen nachnehmen
zu konnen; Schiitzen, die friiher das Abzeichen
erworben, nun aber ganz schlechte —- ndher zu
prazisierende — Resultate erreichen, wire das
Schitzenabzeichen wieder abzunehmen.
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Auch in kleinen Kantonnementen mit schlechten
Schiessplatzeinrichtungen kdnnte mit einer Kom-

pagnie in Anbetracht des geringen Bestandes in-

folge  der Einberufung von nur 7 Jahrgingen
das Schiessen leicht in einem Tag erledigt wer-
den. Im dbrigen kdnnte in der Auswahl der

Kantonnemente fiir diese Kurse darauf Bedacht

genommen werden, dass vielleicht 2 Kompagnien
parallel ihr Schiessen abwickeln konnten.

Nehmen wir auch nur ein Blatt der Geschichte
der jingsten Kriege in Siidafrika und der Mand-
schurei zur Hand, so wird uns klar, dass mit
allen Mitteln eine bessre Ausbildung unsrer In-
fanterie im- Ausniitzen des Gelindes erstrebt und
erreicht werden muss. Das kann nur durch un-
verdrossene Detailarbeit in der Kompagnie richtig
gelernt werden. Ich glaube folglich, dass fiar
die Ausbildung der Kompagnie 2—3
Tage nicht zu viel sind, wenn der Kompagnie-
kommandant seine Kompagnie fiir alle Lagen
des Gefechtes richtig vorbereiten soll. Dann
muss in dieser Zeit noch inbegriffen werden die
Schulung des Kompagniekommandanten durch
den Bataillonskommandanten, der abwechslungs-
weise eine Kompagnie nach der andern durch
taktische Aufgabenstellung zu gemeinsamer Arbeit
im Bataillon vorbereitet. Fir diese Uebungen
wiire eine starke Munitionsdotation sehr erwiinscht,
um wenigstens in einzelnen Lagen das Feuer
ganz durchfihren zu kdnnen. Im allgemeinen
wire die jetzt eingefiihrte Zeiteinteilung anzu-
wenden, bei welcher am Vormittag ca. 5 Stun-
den gearbeitet wird, am Nachmittag dann noch
Detailexerzieren (wie Zielibungen und Entfern-
ungsschitzen) und Retablierungsarbeiten ausge-
fihrt werden. Auch im Wiederholungskurse muss
ruhiger gearbeitet werden konnen, nicht nur in
der Rekrutenschule.

Im Wechsel der Kompagnien wire dann ferner
das Gefechtsschiessen mit scharfen
Patronen durchzufihren, das wiederum ca. 2 Tage
per Kompagnie in Anspruch nehmen wird. Es
scheint unerlisslich, dass dem Kompagnie-Kom-
mandanten erst Gelegenheit gegeben wird, sich
geine Zugfiihrer durch einfache Aufgabenstellung
fir das Schiessen in der Kompagnie zu erziehen.
Mindestens zwei einfache Situationen sollten da
geschaffen werden, die den Zugfiihrern erlauben
die Feuerdisziplin ihrer Truppe zu kontrollieren.
40 Patronen pro Mann sind fiir diesen Zweck
nicht zu viel. Fir eine dieser Uebungen wére ein
Zusammenstellen kriegsstarker Zige sehr am
Platze. — In anderm Gelinde finde dann das
Kompagniegefechtsschiessen statt unter Leitung
des Bataillonskommandanten, der eventuell noch
weitere Kompagnien dazu beiziehen kdnnte, um
die schiessende Kompagnie in dem Rahmen des
Bataillons iben zu lassen. 30 Patronen pro

Mann scheinen da das Minimum der aufzuwen-
den Munition.

Zwei weitere Tage wiren fiir die Ausbild-

ung des Bataillons anzusetzen. In dieser~

Periode wire es dann wiinschenswert, eine Nacht-
dibung abzuhalten in der Weise, dass entweder
2 Kompagnien gegeneinander gestellt sich im
Dienste der Marsch- oder geschlogsenen Vorposten
iben, wobei die Gros nur angenommen oder mar-
kiert werden, oder dass ankniipfend an eine Ent-
wicklung des Bataillons gegen markierten Feind
bei Einbruch der Nacht Gefechtsvorposten bezogen
werden mil allem was dazu gehort. Die Mandver
von Pomy haben geniigend klargelegt, dass wir
fir solche Uebungen noch wenig Verstindnis
haben — Uebungen, die sich gerade wihrend der
jingsten Kriege als notwendig erwiesen haben.

Bei allen Uebungen im Kompagnie- und Ba-
taillonsverbande sollten nur offensive Annahmen
zur Behandlung gelangen, um so den rechien
Unternehmungs- und Angriffsgeist in Fiihrern
und Truppe zu pflanzen. Fir die fiir den untern
Truppenfahrer leichtere Verteidigung bliebe bei
den Uebungen im héhern Verbande noch Spiel-
raum genug.

Fir die Inspektion des Bataillons
durch den Regimentskommandanten, der ja
iibrigens auch den Uebungen der ihm unter-
stellten Bataillone nach Belieben beiwohnen kann,
bleiben. dann noch 1'/: Tage, die der Inspektor
zur Aufgabenstellung an den Bataillonskomman-
danten ausnitzen kann.

Es wirde sich nach Vorstehendem fiir die
Wiederholungskurse ungefihr folgendes Tableau

ergeben:

1. Tag: Einriicken und Mobilmachung.

2. , Beendigung der Mobilmachung, Ab-
marsch oder Transport ins Kantonne-
ment des Wiederbolungskurses event.
mit Uebung, Einrichten in den Kan-
tonnementen.

3. , L. und II. Komp. Einzelschiessen.
III, und IV. , Komp.-Ausbildg.

4. , 11 undIV. ,  Einzelschiessen.

I und II. , Komp.-Ausbildg.

5 I. und IL ,  Zugs-Gefechtssch.
III. und IV. , Komp.-Ausbildg.

6. , IIL undIV. ,  Zugs-Gefechtssch.

I.und II. , Komp.- ’

7. , Sonntag, Feldgottesdienst, Retab-
lierung und Ausgang.

8. , III.undIV.Komp. Komp.-Gefechtssch.

I und II. Komp. Komp.-Ausbildg.

9. , Bataillonsausbildung .

0. , , mit Uebl(llng

; wihren
11. , Iospektion durch den dor Nacht.

Reg.- Kommandt.



12. Tag: Abmarsch oder Transport auf den
Mobilmachungsplata.
13. , Demobilmachung und Entlassung.

Aus diesem Tableau geht hervor, dass das Ba-
taillon bis zum Beginn der Bataillonsausbildung
zum mindesten in den gleichen Kantonnementen
bleiben wird; es erhellt ferner, dass ein in dieser
Weise durchzufiihrender Wiederholungskurs der
eingehendsten Vorbereitung durch den Bataillons-
kommandanten bedirfte.

2. Regiments-Wiederholungskurs.

Auch der im 3. Jahre des Turnus wieder-
kehrende Regiments - Wiederholungskurs ist haupt-
sichlich zur Ausbildung der untern Fihrer ge-
dacht und setzt im dbrigen da ein, wo der Ba-
taillons-Wiederholungskurs abgeschlossen hat.

Wiinschenswert scheint mir in diesem Kurse
die erneute Vornahme von Kompagnie-Gefechts-
schiessen, patiirlich unter Leitung des Bataillons-
kommandanten. Wenn dafir im Regiment 2
Platze verfiigbar gemacht werden, so kann das
Gefechtsschiessen in . den ersten drei Uebungs-
tagen in der Weise abgewickelt werden, dass
jedes Bataillon zwei Tage schiesst und einen Tag
unter Leitung des Regimentskommandanten Ba-
taillonsausbildung betreibt. Wahrend der fir
das Schiessen in Aussicht genommenen Tage wird
— wie wahrend der Bataillonswiederholungskurse
— noch einige Zeit fir Kompagnieausbildung er-
ibrigt werden kdnnen.

Drei bis vier Tage fiir die Ausbildung im
Rabmen des Regimenis halte ich far das zu-
lassige Minimum. In dieser Periode ware dem
Regimentskommandanten Gelegenheit gegeben,
das Regiment als solches gegen markierten Feind
zu schulen, Bataillone gegeneinander in Vorposten
und Gefechtslagen zu Gben, eventuell Marsch-
iibungen vorzunehmen. In dieser Periode sollte
ganz unfeblbar auch jedem Bataillonskomman-
danten Gelegenheit geboten werden, ein kriegs-
starkes Bataillon zu fihren. Es ist dies eine
Uebung, die sich infolge Reduktion der Bestinde
durch Einberufung von nur 7 Jahrgingen au f-
drangt, damit die Fibrer der Bataillone und
Truppeneinheiten wenigstens bei einer Gelegen-
heit an die Wichtigkeit der starken Bestinde der
Mobilmachung erinnert werden. Es lidsst sich
das leicht in der Weise darchfihren, dass zwei
Bataillone in eins verschmolzen gegen das dritte
Bataillon des Regiments unter Leitung des Regi-
mentskommandanten @ben; uberzihlig werdende
Cadres folgen unter Leitung des iberzihlig wer-
denden Majors als Zuschauer. Bei starken Be-
stinden der Bataillone konnen vielleicht auch 2
kriegsstarke Bataillone gebildet werden, es sollte
aber streng darauf zu halten sein, dass die Ein-
heiten dann wirklich das volle Mobilmachungs-
Effektiv erhalten.
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Der Rest der verfiigbaren Zeit, also 1%/2 bis
2!/z Tage sollten dann der Inspektion des Regi-
ments durch den Brigadekommandanten gewidmet
sein in der Weise, dass das Regiment, vielleicht
unter Zuziehung von Spezialwaffen, gegen das
andre Regiment der Brigade oder gegen andre
Truppen (Kavallerie event. Rekratenschulen) Feld-
dienstabung abhalt. Es konnte folglich fir diesen
Kurs etwa folgende Zeiteinteilung aufgestellt
werden:

1. und 2. Tag: wie im Bataillons-Wieder-
holungskurse.

8. Tag: 1. Bat. Komp.-Gefechtsschiessen. 2.
Bat. Komp.-Gefechtsschiessen. 3. Bat. Bat.-Aus-
bildung.

4. Tag: 1, Bat. Komp.-Gefechtsschiessen. 2.
Bat. Bat.-Ausbildung. 3. Bat. Komp.-Gefechts-
schiessen.

5. Tag: 1. Bat. Bat-Ausbildung. 2. Bat.
Komp. -Gefechtsschiessen. 3. Bat. Komp. -Ge-
fechtsschiessen.

6. Tag: Regiments - Aushildung. Vorposten-
dbung bis in die Nacht.

7. Tag: Sonntag, Feldgottesdienst, Retablier-
ung und Ausgang.

8., 9., event. 10. Tag: Ausbildung im Rahmen
des Regimentes, Vorposten, Uebungen mit kriegs-
starken Verbinden.

Event. 10., 11,, 12, Tag: Felddienstiibung des
Regimentes gegen andre Truppen, Inspektion,
Rickmarsch event. Transport in die Mobilmach-
ungskantonnemente.

18. Tag: Demobilmachung und Entlassung.

Die Wiederholungskurse im Rahmen der Heeres-
einheiten solien dazu dienen, den hdhern Fiihrern
vom Brigadekommandanten aufwérts Gelegenheit
zu bieten, ihre Truppenkdrper und Heeresein-
heiten im Mandver gegen andre Truppenkdrper
zu fihren unter Beiziebung von Spezialwaffen.
Immerhin muss auch hier wiederum der niedrigern
Fihrung ermoglicht werden, sich in den Details
zu iben, besonders in Anbetracht des Umstandes,
dass es vorteilhaft erscheint, einzelnen Kompagnie-
und Bataillonskommandanten, die erst neu er-
pannt sind, zu erlauben, sich mit der Fihrung
des Kommandos vertraut zu machen. Es soll
das dem Kriegsmobilmachungsfall entsprechen,
bei welchem jedem Fihrer in der Mobilmach-
ungsaufstellung Gelegenheit geboten ist, seine
Truppe noch zu schulen, sich selbst an die Kom-
mandofihrung zu gewdhoen. Es lassen sich des-
halb etwa folgende Tableaux aufstellen:

3. WiederholungskursimDivisions-
verbande.

1. und 2. Tag: wie beim Bat.-Wiederholungs-
kurse.

3. Tag: Bataillons- event. Regiments-Aus-
bildung.



4., 5. und 6. Tag: Manover, Regiment gegen
Regiment.

7. Tag: Sonntag.

8. und 9. Tag: Mandver, Brigade gegen
Brigade.

10. und 11. Tag: Mandver, Brigade gegen
Brigade oder Mandver der Division gegen andre
Truppen des Armeekorps oder markierten Geguer.

12. Tag: Inspektion, Riickkehr etc.

13. Tag: Mobilmachung und Entlassung.

4. Wiederholungskurs im Armee-
korpsverbande.

1. und 2. Tag: wie beim Bat.- Wiederholungs-
kurse. '

3. Tag: Bataillons- event. Regiments-Aus-
bildung.

4., 5. und 6, Tag: Mandver, Division gegen
Division.

7. Tag: Sonntag.

8. Tag: Bataillons- event. Regimentsibung und
wenn ndtig Konzentration.

9., 10. und 11. Tag: Mandver des Armee-
korps gegen ein andres Armeekorps oder Mandver-
division mit !/z Retablierungstag.

12, Tag: Inspektion des Armeekorps und Riick-
kehr in die Mobilmachungskantonnemente.

13. Tag: Mobilmachung und Entlassung.

Eine in dieser Weise durchgefiihrte Zeitver-
teilung der Wiederholungskurse sollte allen An-
forderungen gerecht werden: die hohern Truppen-
fihrer konoen sich mehr als bis jetzt im prak-
tischen Truppenfahren iiben, daneben ist fir die
Detailarbeit genigend Spielraum gelassen, damit
auch den Bataillonskommandanten die Verant-
wortlichkeit der Ausbilduog ibres Truppenkdrpers
wirklich @berbunden werden kann.

Im Art. 48 schreibt die neue Organisation
vor, dass bei Organisation, Ausbildung und Aus-
riistung von Einheiten und Truppenkérpern, die
gich in Gebirgsgegenden rekrutieren, auf die Be-
darfnisse des Krieges im Gebirge Riicksicht ge-
nommen werden soll.

Ohne n#her auf diese Frage einzutreten, glaube
ich, dass dem Sinne des Gesetzes folgende An-
" ordnung entsprechen wiirde:

Bataillons-und Regiments-Wie-
derholungskurse dieser Truppenkdrper
gind in gleicher Weise wie frither besprochen,
jedoch im Festungsbereich oder sonst im Gebirge
abzuhalten ; an Stelle der Uebungen im Divisions-
verbande treten Wiederholungskurse
mit Mandvern im Gebirgsdetachements-
verbande; alle 4 Jahre einmal nehmen diese
fir den Gebirgsdienst besonders geschulten
Truppenkdrper an den Armeekorpsiibungen dieser
oder jener Herreseinheit als Mandvergegner teil,
e3 wird das am besten da geschehen, wo solche
Uebungen in den Vorbergen stattfinden.
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B. Die Zahl der neutralen Staaten Europas hat
sich mit der Neutralisierung Norwegens um einen
dritten vermehrt. Belgien und die Schweiz sind
seit fast einem Jahrhundert unter der Garantie
der Michte neutral, und wenn diese papierene
Garantie auch nicht ausreichend ist, um die In-
tegritdt unter allen Umstinden zu sichern, son-
dern eigne Wehrfihigkeit das oberste Erfordernis
ist, so hat doch die offizielle Anerkennung der
Neutralitdt fiar gewisse Verhéltnisse ihre Be-
deutung.

Der Vertrag von 1885, in welchem England
und Frankreich dem vereinigten Schweden und
Norwegen seinen Besitzstand gegeniiber Russland
garantierten, ist durch die Trennung Norwegens
von dem ihm an Heer und Flotte weit @ber-
legenen Schweden, hinfillig geworden und damit
musste die nunmehrige Isoliertheit Norwegens,
in Anbetracht der russischen Aspirationen nach
einem eisfreien norwegischen Hafen und der
Wichtigkeit, welche die vortrefflichen, z. T. be-
festigten Hafen Norwegens am Skagerak, als
Zwischenbasis zwischen Nord- und Ostsee be-
sitzen, den Wunsch Norwegens hervorrufen, dem
nur sehr schwach bevdlkerten und in seinen lang-
gestreckten See- und Landgrenzen sehr expo-
pierten Reiche den Schutz zu verleiben, welcher
eine Neutralitdts- und Integritatserklirung durch
die Machte gewdhrt. Indem es sich mit diesem
Verlangen unter die Protektion Englands, Frank-
reichs, Deutschlands, Russlands stellte, kounte
das letztere als eventueller Widersacher ausge-
schaltet werden, was besonders deswegen auch
von grosser Wichtigkeit, da in Schweden noch
bei Beginn der Verhandiungen auf eine ,Ab-
rechnung® mit Norwegen abzielende Bestrebungen
bestanden. Voo derartigen Bestrebungen ist man
vun heute allerdings in Schweden vollig entfernt,
und daher hat der Integritatsvertrag dort allge-
meines Misstrauen durch den Gedanken hervorge-
rufen, dass er direkt oder indirekt gegen Schweden
gerichtet sei. Es sei, erklarte der schwedische
Minister v. Trolle bei seinem jingsten Besuch
in Paris einem Vertreter des ,Temps* gegeniiber,
jedenfalls nicht die Politik Schwedens, welche
die von Norwegen gewiinschte Birgschaft not-
wendig mache, der Konig und das schwedische
Volk hege gegen diesen Nachbara durchaus
freundliche Absichten, in Nerwegen wiirde eine
Fehde gegen das schwedische Militdrbudget ein-
geleitet. Die Uesorgnisse, welchen diese Fehde
entspringe, wiren durchaus ungerechtfertigt. Die
im schwedischen Militarbudget vorgesehenen
Massnahmen rihrten aus dem Jahre 1901 her,



	Jährliche Wiederholungskurse der Infanterie

